
Beschlussauszug zu BV/08/22-39
aus der

Sitzung des Finanzausschusses  Bad Kleinen 
vom 27.01.2022

Top 5.2 Beratung und Beschlussfassung zur Feststellung des Jahresab-
schlusses 2020 der Gemeinde Bad Kleinen

Frau Kupsch gibt einen Überblick über den Jahresabschluss 2020. Sie geht auf die 
Ergebnisse der Ergebnis- und Finanzrechnung der Bilanz ein und gibt einen Über-
blick zu den wesentlichen Maßnahmen, die im Jahr 2020 ausgeführt wurden.

Es wurden folgende Hinweise gegeben:
• die Wohnbauten Uferweg 7 – Doppelhaushälfte wurde bereits 2018 verkauft, hier 

ist zu prüfen, da noch ein Bilanzwert ausgewiesen wird.
• die Bezeichnung der Inventarobjekte ist zu überarbeiten bzw. anzupassen

Für die nächste Sitzung des Finanzausschusses ist eine Auswertung zum Zuschuss-
bedarf der Kita durch die Gemeinde ab 2020 (beitragsfreie Kita) vorzubereiten.

Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Bad Kleinen beschließt aufgrund des § 60 
Abs. 5 der Kommunalverfassung M-V die Feststellung des Jahresabschlusses 2020.
Im Haushaltsjahr 2020 aufgetretene Haushaltsüberschreitungen gelten als geneh-
migt.

Abstimmungsergebnis:

Gesetzliche Anzahl der Mitglieder des Gremiums: 7
davon besetzte Mandate:   7
davon Anwesende: 5
Ja- Stimmen: 5
Nein- Stimmen: -
Stimmenthaltungen: -
Befangenheit nach § 24 KV M-V: -


